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Diese  Ausführungen so l len umreißen,  welches  
Zie l  e in  Staat  anstreben und welchen Pr inz ipien 

der  Ver te i lung er  fo lgen so l l te .  

Erste Prämisse: Wohlergehen 
Jeder  Mensch handel t  immer so ,  wie  es  ihm nach e igener  Abschätzung am besten 
geht .  Der  pr inz ipie l l  bes te  Staat  i s t  deshalb der jenige ,  mit  dessen Exis tenz  das  
größte  Wohlergehen des  Einze lnen e inhergeht .  

„Besser-Gehen“ als Handlungsmaxime jedes Menschen 
Jeder Mensch handelt und entscheidet immer so, dass es ihm nach seiner eigenen, in diesem Moment 
getroffenen Einschätzung am besten geht. Egal, ob Entscheidungen bewusst als Überlegungen getroffen 
werden oder intuitiv fallen – immer wird die Handlungsoption gewählt, von der sich die handelnde 
Person verspricht, dass es ihr damit im Vergleich zu allen möglichen Alternativen am besten geht. 

Diese Maxime des „Besser-Gehens“ gilt für jeden Zeitpunkt und Zeithorizont von Entscheidungen: 
Wenn wir überlegen, wofür wir Geld ausgeben sollen, entscheiden wir uns danach, mit welcher Ver-
wendung des Geldes es uns am besten geht. Wenn wir sehr gegenwartsorientiert sind, wählen wir die 
Option, mit der es uns jetzt im Moment am besten geht, wenn wir weiter in die Zukunft schauen, be-

ziehen wir auch mit ins Kalkül ein, wie wir uns in einigen Tagen, Wochen, Jahren vermutlich fühlen 
mit der jeweiligen Handlungsoption. 

Unabhängig davon, welchen Zeithorizont wir bei unseren Entscheidungen betrachten und welchen 
Einflüssen unser Denken und Fühlen ausgesetzt ist, ist das „Besser-Gehen“ das einzige Kriterium, nach 
dem wir verschiedene Handlungsoptionen bewerten und auswählen. 

Besser-Gehen, Glück und Zufriedenheit 
Dem Besser-Gehen als Handlungsmaxime ähnlich sind Konzepte von Glück oder Zufriedenheit, denen 
zufolge Menschen in ihrem Leben nach diesen Zielen streben. Es scheint allerdings wenig plausibel, 
dass Menschen bei all ihren Handlungen solch abstrakte Ziele wie ihr Glück oder ihre Zufriedenheit 
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berücksichtigen: Bei großen, überlegten Entscheidungen wie der Berufswahl mag dies oft der Fall sein; 
kleine Entscheidungen à la „Latte macchiato oder Cappuccino?“ können dadurch nicht erklärt werden. 
Aber auch plausible größere Handlungen lassen sich durch Glücksstreben nicht immer nachvollziehen: 
Angenommen, jemand findet einen Koffer voller Geld; diese Summe Geld würde Anschaffungen er-
möglichen, die sicher glücksfördernd wären. Trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person den 
Koffer aufs Fundamt bringt, sehr hoch, vielleicht, weil sie moralische Bedenken hat. Diese Handlung 
ließe sich durch Glücksstreben nur schwierig erklären; die Logik des Besser-Gehens führt die Handlung 
einfach darauf zurück, dass die Person vermutet, dass ihre Gewissensbisse letztlich größer wären als die 
Freude an den Dingen, die sie mit dem Geld kaufen könnte, kurz: dass es ihr mit dem Melden des Kof-
ferfundes besser geht als mit dem Behalten. 

Glück als Lebensziel ist allerdings ganz einfach mit dem Konzept des Besser-Gehens vereinbar, da glück-
lich zu sein nichts anderes bedeutet, als dass es mir gut geht; wie glücklich ich bin, hat also die gleiche 
Aussage wie die, wie gut es mir geht.  Wird „Glück“ allerdings nicht als Beschreibung eines Gefühlzu1 -
standes, sondern als abstrakteres Konzept verwendet, ergeben sich Nachteile gegenüber der Logik des 
Besser-Gehens, die deshalb hier vertreten wird: Wenn wir bewusst nach Glück streben, wollen wir da-
mit erreichen, dass es uns gut geht; hier überschneiden sich die Logik des Glücksstrebens und des Bes-
ser-Gehens. Wenn wir aber augenscheinlich nicht nach Glück in irgendeinem abstrakten Sinne streben, 
nehmen wir trotzdem – egal, ob bewusst oder unbewusst – die Option, von der wir glauben, dass es uns 
mit ihr am besten geht. 

Freiheit, Reichtum, Gesundheit – Mittel zum Zweck 
Auch alle anderen, oft als letztgültige Ziele von Menschen bezeichnete Konzepte sind nichts anderes als 
Mittel zum Zweck des Besser-Gehens. Menschen entscheiden sich nicht für Freiheit oder Gesundheit 
als Ziel ihrer Handlungen, weil mehr Freiheit oder eine bessere Gesundheit einen eigenen Wert besit-
zen, sondern weil sie sich von größeren Freiheiten oder einem gesünderen Körper versprechen, dass sie 
dazu führen, dass es ihnen in einer ansonsten gleichen Lebenssituation damit besser geht. Menschen 
streben nach Vermögen, Anerkennung, Freiheit, Macht, bestimmten Jobs oder Wohnungen aus immer 
dem gleichen Grund: weil sie glauben, dass es ihnen besser geht, wenn sie sich auf das Ziel zubewegen 
oder es erreichen. 

Wenn Menschen verschiedene mögliche Zustände ihrer Welt und ihres Lebens beurteilen könnten, 
würden sie letztlich den Zustand wählen, in dem es ihnen am besten geht. Alle Dimensionen, in denen 
sich Menschen Ziele setzen, weil sie glauben, dass sie beeinflussen, wie gut es ihnen geht, können des-
halb nicht getrennt voneinander betrachtet werden: Nehmen wir an, ein Mensch müsste auswählen aus 
verschiedenen Zuständen, die sich in seiner Ausstattung an verschiedenen Gütern, z. B. Vermögen und 
Anerkennung, unterscheiden. Eine Wahl könnte nur getroffen werden, wenn er seine Ausstattung in 
beiden Dimensionen kennt, weil er nicht beurteilen könnte, ob ein Zustand besser oder schlechter ist, 

wenn nur die Ausstattung mit Vermögen oder nur die mit Anerkennung bekannt wäre. Letztendlich 
trifft er eine Bewertung des jeweiligen Zustandes der Welt und des Lebens ausschließlich danach, wie 
gut es ihm geht. Das bedeutet auch, dass nicht die Ausstattung mit einzelnen Gütern bedeutsam ist, 
sondern die Konfiguration aller Güter, die beeinflussen, wie glücklich ein Mensch damit ist. 

 Dementsprechend werden im Folgenden auch die Termini des „Gut-Gehens“ und des „Glücklich-Seins“ ebenso wie 1

„Wohlergehen“ und „Glück“ als Ziele des Besser-Gehens oder Niveau des Gut-Gehens synonym gebraucht.
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Wohlergehen des Einzelnen als Ziel des Staates 
Was folgt daraus für den Staat? Welches Ziel sollte ein Staat mit seiner Politik verfolgen? Was würde den 
„besten“ Staat auszeichnen? Der aus Sicht eines seiner Bürger beste Staat ist derjenige, den der Bürger 
hypothetisch für sich auswählen würde, wenn er wählen könnte unter allen möglichen und denkbaren 
Staaten, also Formen und Ausgestaltungen des Staates, in dem er lebt. Wenn der Mensch immer die 
Handlungsoption nimmt, mit der es ihm am besten geht, würde er auch in diesem Fall den Staat bevor-
zugen, mit dem das größtmögliche Wohlergehen für ihn einhergeht. Der beste Staat ist also für jeden 
Einzelnen derjenige, mit dem es ihm am besten geht. 

Natürlich würde jeder Bürger dieses Staates eine andere Ausgestaltung bevorzugen – nämlich die, die 
genau für ihn das größte Wohlergehen bedeuten würde. Der für alle Bürger beste Staat muss also der 

sein, der dem für den jeweiligen Einzelnen besten Staat so nahe wie möglich kommt; auf der höchsten 
Abstraktionsebene aller Ziele eines Staates muss also das Prinzip des größtmöglichen Wohlergehens je-
des Einzelnen stehen. 

Rahmen für die Umsetzung des Ziels größtmöglichen Wohlergehens 
Das prinzipielle Ziel größtmöglichen Wohlergehens jedes Einzelnen enthält dabei keinerlei Aussage 
über die Ausgestaltung des Staates, also mit welchen konkreten politischen Institutionen und Handlun-
gen dieses Ziel dann tatsächlich erreicht werden kann. 

Ein Staat, in dem es jedem Einzelnen am besten geht, ist sicher nicht totalitär oder absolut: Freiheit und 
das Gefühl einer gewissen Selbstbestimmung sind unabdingbare Grundbedingungen für ein glückliches 
Leben, sodass ein Staat, der das Wohlergehen seiner Bürger zum Ziel hat, auf jeden Fall eine freiheitli-
che Ordnung besitzt. Ebenso sind eine konstitutionelle Demokratie, Schutz von Menschen- und Bür-
gerrechten und ein Konzept individueller Verantwortung empirisch als unabdingbar erwiesen für einen 
modernen Staat mit dieser Zielsetzung. 

Ein solcher Staat erkennt außerdem unbestreitbar an, dass Menschen auf verschiedene Art und Weise 
glücklich werden können und dass sie zu einem großen Teil selbst am besten wissen, was ihrem Wohler-
gehen zuträglich ist. Dies wiederum stärkt den Wert der Freiheit in einem solchen Staat. Staatliche Ein-
schränkungen dieser Freiheit zur Steigerung des Glücks, wie sie bei Entscheidungen zu Süchten wie 
dem Rauchen scheinbar geboten sind, müssen vorsichtig vorgenommen werden – ansonsten besteht die 
Gefahr, dass die Minderung des Wohlergehens durch den Freiheitsverlust größer ist als der Zugewinn 
an Wohlergehen. Allerdings ist der beste Staat sicher auch kein „Nachtwächterstaat“, der außer der Ver-
teidigung der inneren Ordnung und des Staates gegen äußere Feinde keinerlei Funktionen übernimmt, 
weil der Mensch für sein Wohlergehen nicht nur Freiheit, sondern auch Sicherheit in sozialen und wirt-
schaftlichen Belangen benötigt. 

Auch das Konzept einer „Matrix“, bei der Glücksempfinden durch eine Scheinwirklichkeit hergestellt 
werden könnte, ist nicht vereinbar mit einem tatsächlich glücksfördernden Staat: Es ist immer zu be-
fürchten, dass der Schwindel entdeckt werden könnte, sodass der potentielle Schaden durch eine Aufde-
ckung nie aufgewogen werden kann von möglichen Steigerungen des Wohlergehens durch diese 
Scheinwirklichkeit. 
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Zweite Prämisse: Gerechtigkeit 
Viele  Güter,  d ie  zu e inem geste iger ten Wohlergehen bei t ragen können,  s ind nur  
begrenzt  vorhanden.  Werden die  so  ents tehenden Ver te i lungen von Staat  und Ge -
se l l schaf t  bee inf luss t ,  müssen diese  Beeinf lussungen gerecht  se in .  

Maximalität unter der Bedingung begrenzt vorhandener Güter 
Das Ziel des größtmöglichen Wohlergehens für jeden Einzelnen ist nicht gleichbedeutend mit maxima-
lem, also dem größten überhaupt denkbaren Wohlergehen. Wenn nicht alle Güter, die zu gesteigertem 

Wohlergehen beitragen, unbegrenzt vorhanden sind, können nicht alle Bürger maximal glücklich wer-
den. Nehmen wir beispielsweise an, dass ein Mehr an Vermögen das Wohlergehen eines Menschen im-
mer steigert und also ein Zugewinn immer glücklicher macht, wenn auch vielleicht nur noch sehr ge-
ringfügig, wenn man bereits ein großes Vermögen besitzt. Das gesamte Vermögen einer Gesellschaft ist 
aber begrenzt. Dann ist es nicht möglich, allen Menschen das höchste überhaupt vorstellbare Wohler-
gehen zukommen zu lassen, sondern nur das jeweils größtmögliche, das mit diesen begrenzten Ressour-
cen für jeden Einzelnen erreicht werden kann. 

Bedeutung der Verteilung 
In einem Staat, der das Wohlergehen jedes Einzelnen zum prinzipiellen Ziel hat, müssen Güter, die ei-
nen Einfluss auf das Wohlergehen haben, aus gesamtstaatlicher Sicht immer nach zwei Kriterien analy-
siert werden: ihrer Menge im Aggregat, also wie viel es insgesamt von einem bestimmten Gut gibt, und 
ihrer Verteilung, also wie sich die aggregierte Menge auf jeden Einzelnen in der Gesellschaft aufteilt. 
Weil der Staat nicht das „Gemeinwohl“ oder eine bestimmte Form „allgemeinen“ Wohlergehens zum 
Ziel hat, sondern das Wohlergehen jedes Einzelnen separat betrachten muss, reicht das Kriterium der 
aggregierten Menge eines Gutes für politische Entscheidungen, die dieses Gut betreffen, nicht aus: Die 
Information, wie viel von einem Gut in der Gesellschaft insgesamt vorhanden ist, hat keinerlei Aussage-
kraft darüber, wie viel einer bestimmten Person zukommt. So könnte ein aggregiert betrachtet riesiges 
Vermögen auf eine oder wenige Personen konzentriert sein, während andere nichts besitzen – dies wäre 
sicher kein Staat, der das Wohlergehen jedes Einzelnen im Blick hätte. Eine Aussage über die Güteraus-

stattung des Einzelnen ist nur mit Informationen sowohl über die aggregierte Menge des Gutes als auch 
über seine Verteilung möglich. 

Begrenzt vorhandene Güter besitzen immer eine Verteilung, d. h. jedem Einzelnen kommt ein be-
stimmter Anteil dieser Ressource zu.  Dies bedeutet, dass z. B. das gesamte Nationaleinkommen einer 2

Gesellschaft in einer bestimmten Form aufgeteilt ist auf alle Bürger dieser Gesellschaft, weil es nur in 
einem gewissen Ausmaß verfügbar ist. Verteilung ist außerdem konzeptuell unabhängig von der aggre-
gierten Menge und dem Wachstum der Ressource: Wirtschaftswachstum etwa sorgt nicht dafür, dass 
dieser Wohlstand nicht auch auf jeden Einzelnen irgendwie verteilt sein muss. Jegliches begrenzte Gut 
muss also in bestimmter Weise verteilt sein. 

 Natürlich sind auch Güter denkbar, die zwar begrenzt, aber dennoch ausreichend vorhanden vorhanden sind, etwa (in 2

Deutschland) der Sauerstoff in der Luft: Er ist zum Atmen und somit für das Wohlergehen jedes Einzelnen notwendig; ein 
Mehr an Sauerstoff in der Atmosphäre würde aber nicht zu einer Steigerung des Wohlergehens führen. Solche öffentlichen 
Güter sind also nur unter allgemeinen Aspekten des Wohlergehens, nicht aber für eine gerechte Verteilung relevant.
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Abhängigkeiten der Verteilungen von Institutionen 
Dabei sind viele Verteilungen von Gütern, die das Wohlergehen jedes Einzelnen beeinflussen, abhängig 
von gesellschaftlichen Institutionen, z. B. Einkommen, Vermögen oder Status und Anerkennung. Es 
gibt also bei diesen Gütern keine sich „natürlicherweise“ ergebenden Verteilungen, die eine höhere 
Rechtfertigung genießen allein dadurch, dass sie im Gegensatz zu anderen möglichen Verteilungen exis-
tieren – sie existieren schließlich nur aufgrund der in dieser bestimmten Form vorhandenen gesellschaft-
lichen Umstände. Wer wie viel wovon bekommt, ist immer eine die gesamte Gesellschaft betreffende 
Frage. Durch politische und gesellschaftliche Institutionen wie Recht oder Normen entscheiden sich 
viele Verteilungsfragen, wie etwa bei Grund und Boden, Status und Anerkennung, Einkommen und 
Vermögen oder Rechten und Pflichten. 

Notwendigkeit gerechter Verteilungsprinzipien 
Wenn Verteilungen von gesellschaftlichen und staatlichen Institutionen beeinflusst werden, stellt sich 
die Frage, wie diese Institutionen im „besten“ Staat beschaffen sein müssen. Dass der Staat das größt-
mögliche Wohlergehen jedes Einzelnen zum Ziel hat, besagt ja nicht, wie bei Verteilungsfragen ent-
schieden werden muss – wenn Güter nur begrenzt vorhanden sind, muss prinzipiell irgendwie entschie-
den werden, wie diese Güter auf die einzelnen Menschen verteilt sein sollen. 

In einem Staat, den jeder einzelne Bürger prinzipiell bevorzugen würde, der also der beste Staat ist, 
kann dies ausschließlich nach einem Prinzip der Gerechtigkeit erfolgen, das bemisst, wie viel von einem 

Gut einer bestimmten Person in der Gesellschaft zukommen soll. Jegliche Institutionen und politischen 
und gesellschaftlichen Handlungen, die keinem Prinzip der Gerechtigkeit folgen, also nicht gerechtfer-
tigt werden können, entsprechen keiner Ausgestaltung des besten Staates, sondern historisch gewachse-
nem Zufall oder geformter Willkür – niemand würde einen nicht gerechten Staat gegenüber einem ge-
rechten bevorzugen, weil nur der gerechte Staat jedem garantieren kann, dass ihm zukommt, was ihm 
zusteht. Der Staat muss also alle seine Beeinflussungen von Verteilungen nach Maßgabe der Gerechtig-
keit ausgestalten. Der beste Staat ist also derjenige, der das größtmögliche Wohlergehen jedes Einzelnen 
unter der Bedingung gerechter Verteilungen zum Ziel hat. 

Gerechtigkeit setzt auch voraus, dass bei Entscheidungen, in welcher Form Staat und Gesellschaft Ver-
teilungen von Gütern beeinflussen sollten, das Wohlergehen jedes Einzelnen mit dem gleichen Gewicht 
in das Entscheidungskalkül einbezogen werden muss. Natürlich könnten unterschiedliche sachliche 
Gründe – z. B. größere Anstrengung als Rechtfertigung für höheres Einkommen oder die Übernahme 
von Kosten für notwendige Medikamente – dazu führen, dass ein Ergebnis gerecht ist, das nicht allen 
das gleiche zukommen lässt. 

In Abwesenheit rechtfertigender Gründe, die im Folgenden untersucht werden, ist aber nur eine 
Gleichverteilung gerecht. Deshalb muss der beste Staat auf jeden Fall, wie bereits unter der ersten Prä-
misse beschrieben, gleiche Menschen- und Bürgerrechte garantieren, also z. B. Meinungsfreiheit, Frei-
heit der eigenständigen Lebensgestaltung und gleiche demokratische Mitbestimmung. 
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Dritte Prämisse: Gerechte Ungleichheiten 
Gerecht igkei t  bes teht ,  wenn nur  die jenigen Unterschiede in  der  Ver te i lung des  
Wohlergehens  ex i s t ieren,  d ie  durch indiv iduel le  Verantwortung begründbar  s ind.  

Zwei Arten von Ungleichheiten in der Verteilung des Wohlergehens 
Ungleichheiten und Unterschiede in Verteilungen beschreiben Abweichungen vom Zustand der Gleich-
verteilung. Im Folgenden soll zwischen zwei Arten von Ungleichheiten unterschieden werden: Die ei-
nen entstehen aufgrund von Ursachen, die der Einzelne nicht zu verantworten hat, die anderen auf-
grund individueller Verdienste und eigener Verantwortung. Unterschiede im Wohlergehen, die bei-
spielsweise auf genetische Unterschiede wie etwa eine erhöhte Disposition zur Depression zurückzufüh-
ren sind, entsprechen der ersten Kategorie, während z. B. ein Unterschied im Wohlergehen, der durch 
unterschiedliche Einkommen zustande kommt, die wiederum auf unterschiedliche Anstrengung zu-
rückzuführen sind, in die zweite Kategorie der selbst verantworteten Unterschiede fällt. 

Nicht selbst verantwortete, also ungerechte, Unterschiede 
Die Aufrechterhaltung der ersteren Unterschiede, also der nicht selbst zu verantwortenden, kann nicht 
gerecht sein. Wenn eine Möglichkeit zur Umverteilung besteht, so müssen diese Unterschiede ausgegli-
chen werden. Wenn Unterschiede bestehen, die der Einzelne nicht selbst zu verantworten hat, sind Ein-
zelne schlechter gestellt als sie es sein müssten, weil andere dafür besser gestellt sind, ohne dass es dafür 
eine Rechtfertigung gäbe. 

Dies widerspricht aber den Prinzipien der ersten Prämisse, des größtmöglichen Wohlergehens jedes Ein-
zelnen, und der zweiten Prämisse, der gerechten Verteilung. Benachteiligungen im Wohlergehen, die 
der Einzelne nicht zu verantworten hat, die aber durch Änderungen der staatlichen und gesellschaftli-
chen Umstände ausgeglichen werden könnten, können nicht gerechtfertigt werden und widersprechen 
demnach jedem Prinzip der Gerechtigkeit. 

Prinzipiell sind alle Unterschiede im Wohlergehen ungerecht, für die der Einzelne keine Verantwortung 

trägt, also auch solche, die nicht direkt durch Staat oder Gesellschaft beeinflusst werden: Beispielsweise 
sind Ungleichheiten im Wohlergehen, die auf unterschiedliche genetische Dispositionen zurückzufüh-
ren sind, ebenfalls ungerecht. Im Gegensatz zu anderen Wohlergehens-Unterschieden, die z. B. auf die 
ungleiche Verteilung von Einkommen zurückzuführen sind, liegt die Verursachung und somit die Ver-
antwortung zur gerechten Begleichung dieser Unterschiede aber nicht unmittelbar bei Staat und Gesell-
schaft. 

Selbst verantwortete, also gerechte, Unterschiede 
Dagegen sind die zweiten Unterschiede, die jeder Einzelne selbst zu verantworten hat, gerecht. Entste-
hen Ungleichheiten im Wohlergehen aufgrund von Leistung, Anstrengung oder besonderem Engage-
ment, so können diese Ungleichheiten genau damit begründet und gerechtfertigt werden. Selbst zu ver-
antworten ist allerdings nur, was mit unabhängigem, freiem Willen entschieden wird und nicht das Er-
gebnis äußerer Umstände ist. 
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Vierte Prämisse: Geringe individuelle Verantwortung 
Das Wohlergehen jedes  Einze lnen erg ibt  s ich immer zu e inem großen Tei l  aus  vom 
Staat  bee inf lussbaren Ver te i lungen.  Der  Ante i l  indiv iduel ler  Verdienste  an Unter -
schieden im Wohlergehen i s t  sehr  ger ing.  

Gene und Umwelt 
Das Wohlergehen jedes Einzelnen ergibt sich immer aus den Zuständen seines Lebens, also der Wahr-
nehmungen seiner Umgebung und der Handlungen, die sich auf diese Umgebung auswirken, und aus 
den Genen, die beeinflussen, wie die Empfindung des Wohlergehens auf diese Wahrnehmungen re-
agiert. 

Gene und Umwelt bestimmen also zum großen Teil, wie Menschen handeln und welche Identität sie 
besitzen – und somit wie glücklich sie sind. Gene entscheiden darüber, auf welchen Nährboden Erfah-
rungen und Wahrnehmungen treffen, und setzen somit jedem Leben gewisse Wahrscheinlichkeiten für 
Körper, Fähigkeiten, Verhaltensweisen, Entscheidungen und die Wirkung von äußeren Einflüssen auf 
das Wohlergehen. Sozialisation und Erziehung haben in der Wechselwirkung mit den Genen großen 
Einfluss auf unseren Charakter und unsere Persönlichkeit. 

Wie Menschen werden, was sie sind 
Ein Großteil der Variation im IQ kann durch unsere Gene erklärt werden; wie wir als (Klein-)Kinder 
ernährt werden, entscheidet darüber, wie groß wir werden; wie wir wählen, kann weitgehend durch un-
ser Einkommen und unser Arbeits- und Wohnumfeld erklärt werden. Der Schulabschluss unserer El-
tern bestimmt zu einem großen Teil, welche Schule wir besuchen – und wie gut wir in der Schule sind, 
kann allein durch die Herkunft zur Hälfte erklärt werden; ebenso wie die Höhe unseres Einkommens. 

Natürlich ließe sich argumentieren, dass durch bessere Förderung in der Schule Unterschiede, die durch 
Herkunft bedingt sind, beseitigt werden könnten. Durch gleiche Erziehung hin zu mehr Leistungsbe-
reitschaft können vielleicht auch Unterschiede in „Leistungen“ verringert werden  – das alles bedeutet 
aber in der letzten Konsequenz, bei „maximaler“ Förderung und bestmöglicher Erziehung aller, nur, 
dass sich nur noch durch unterschiedliche Gene bedingte Unterschiede herausbilden. 

Welche Persönlichkeit wir entwickeln, ist in erster Linie Ergebnis unserer Erziehung und Erfahrungen. 
Was wir für moralisch gut oder schlecht halten, wird uns anerzogen. Welche Filme, Musik, Kleidung, 
Jobs wir mögen hängt in erster Linie von den Erfahrungen ab, die wir gemacht haben, von den Freun-
den, die uns damit in Verbindung gebracht haben, von Werbung, die unseren Geschmack formt. Wel-
che Meinungen wir haben, lässt sich großteils dadurch erklären, mit welchen anderen Meinungen wir 
über persönliche Kontakte, Zeitungen, Fernsehen, Internet in Kontakt gekommen sind … 

Am deutlichsten aber wird der geringe Einfluss des Einzelnen auf sein Wohlergehen bei der Tatsache, 
dass niemand beeinflussen kann, wo, in welchem Land, in welcher Stadt, in welcher Wohngegend, er 
geboren wird. Wie glücklich man wahrscheinlich wird, ist aber entscheidend davon bestimmt, ob man 
als Afghanin oder als Luxemburger geboren ist.  3

 Etwa die Hälfte der empirisch ermittelten Unterschiede im Wohlergehen lässt sich durch die Landeszugehörigkeit und das 3

Nationaleinkommen pro Kopf erklären, siehe World Happiness Report 2013.
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Dies alles zeigt auch, dass es nicht möglich ist, Menschen von Einflüssen zu „befreien“ und somit ihre 
eigene Verantwortlichkeit für ihre Handlungen zu vergrößern: Diese äußeren Einflüsse wie das soziale 
Umfeld, Geburts- und Wohnort, wahrgenommene Meinungen, usw. wirken immer auf Charakter, Er-
fahrungen, Gedanken ein, sodass sie niemals unabhängig von den äußeren Einflüssen betrachtet werden 
können. 

Anteil individueller Verdienste und Verantwortung ist gering 
Wer ein Mensch ist und wie er handelt, hat er zum großen Teil nicht selbst in der Hand. Er trägt dafür 
objektiv sehr wenig Verantwortung , die außerdem, wo sie möglicherweise vorhanden ist, immer in Ab4 -
hängigkeit von nicht zu verantwortenden Umständen betrachtet werden müssen, in denen sich Men-
schen überall und jederzeit befinden. Der Anteil der Ergebnisse seines Handelns, den ein Einzelner als 
individuelles Verdienst betrachten kann, ist deshalb ebenfalls sehr gering. 

Bedeutung der beeinflussbaren Verteilungen ist sehr hoch 
Ein substantieller Teil der Verteilungen, die für das Wohlergehen des Einzelnen verantwortlich sind, 
können nicht direkt von Staat und Gesellschaft beeinflusst werden, z. B. die Verteilung der Gene, und 
damit entscheidende Faktoren dafür, wie glücklich der Mensch im Laufe seines Lebens ist. Dennoch 
wird das Wohlergehen im Ergebnis in den meisten Fällen (Ausnahmen wären etwa unheilbare Krank-
heiten mit starken psychischen Auswirkungen) hauptsächlich durch beeinflussbare Verteilungen be-
stimmt, weil die Ausstattung von Gütern, deren Verteilung beeinflusst werden kann, zumeist die Aus-
wirkungen nicht beeinflussbarer Ausstattungen von Gütern kompensieren kann. Angenommen, Men-
schen mit geringeren kognitiven Fähigkeiten wären weniger glücklich als andere, deren Kopf mehr leis-
ten kann, wäre es dennoch möglich, diese Ungleichheit im Wohlergehen, die aufgrund einer nicht be-
einflussbaren Verteilung entsteht, durch eine Änderung der Verteilung beispielsweise von Vermögen zu 
kompensieren: Die Klügere wäre mit relativ geringerem Vermögen genauso glücklich wie der weniger 
Kluge mit größerem Vermögen. Deshalb ist letztlich auch der Anteil der natürlichen Verteilungen am 
individuellen Wohlergehen sehr gering. 

 Zur Notwendigkeit eines Konzepts persönlicher Verantwortung in Gesellschaften s. u.4
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Folgerung: Größtmögliches Wohlergehen nach Leximin-Verteilung 
Aus den Prämissen fo lgt ,  dass  der  Staat  größtmögl iches  Wohlergehen für  jeden 
Einze lnen unter  der  Bedingung e iner  gerechten Ver te i lung nach dem Leximin -
Prinz ip anzustreben hat .  Es  s ind nur  so lche Unterschiede akzeptabel ,  d ie  jewei l s  
schlechter  Geste l l ten zu Gute  kommen oder  deren Verr ingerung niemanden,  der  
schlechter  ges te l l t  i s t ,  besser  s te l len kann.  

Größtmögliches Wohlergehen unter der Bedingung einer gerechten Verteilung 
Aus der ersten Prämisse folgt, dass der Staat prinzipiell, also abstrahiert von der konkreten Umsetzung, 
das größtmögliche Wohlergehen jedes Einzelnen zum Ziel hat. Wie bereits beschrieben bedeutet dies 
aber sicher keinen totalitären Staat, der alleine am besten weiß, wie das Wohlbefinden seiner Bürger zu 
steigern ist: Freiheit ist ein zentraler und unabdingbarer Faktor für das persönliche Wohlergehen. Inso-
fern kann nur eine freiheitliche und demokratische Regierung dem Prinzip der Wohlergehens-Orientie-
rung des Staates entsprechen. 

Eine Umsetzung „maximalen“ Wohlergehens ist aber generell nicht möglich, da dazu nötige Güter, wie 
z. B. Vermögen oder Grund und Boden, nur in begrenztem Umfang vorhanden sind; es ergeben sich 
immer Verteilungen. Aus der zweiten Prämisse folgt, dass Entscheidungen zu solchen Verteilungen im-
mer nach einem Prinzip der Gerechtigkeit getroffen werden müssen. 

Prinzip der gerechten Verteilung 
Wie sieht also das Prinzip der gerechten Verteilung im besten Staat aus? Aus der dritten Prämisse folgt, 
dass bei einer gerechten Verteilung des Wohlergehens nur solche Unterschiede bestehen, die das Ergeb-
nis von Umständen sind, die in individueller Verantwortung liegen. Dabei zeigt die vierte Prämisse, dass 
das Wohlergehen jedes Einzelnen nur zu einem sehr geringen Teil Folge ist von Handlungen und Um-
ständen, für die der Einzelne selbst verantwortlich gemacht werden kann, sondern großteils durch Gene 
und Umwelt beeinflusst wird. Dabei können aber gesellschaftlich beeinflussbare Verteilungen ungerech-
te Auswirkungen nicht beeinflussbarer Verteilungen, wie etwa von Genen, in vielen Fällen kompensie-
ren. 

Im Folgenden soll zur Entwicklung des Prinzips der gerechten Verteilung zunächst angenommen wer-
den, dass individuelle Verdienste und Verantwortung, die Unterschiede im Wohlergehen rechtfertigen, 
nicht vorhanden sind. Im Anschluss wird gezeigt, dass das unter dieser Annahme gefundene Prinzip sich 
auch mit individuellen Verdiensten vereinbaren lässt. 

Notwendige Ungleichheiten 
Wenn es keine individuellen Verdienste und Verantwortlichkeiten gibt, die Ungleichheiten rechtfertigen 
können, ist die sich nach der dritten Prämisse prinzipiell ergebende gerechte Verteilung eine absolute 
Gleichverteilung: Niemand hat es verdient, besser oder schlechter gestellt zu sein als ein anderer. Aller-
dings widerspricht eine absolute Gleichverteilung sicher dem eigentlichen Ziel des Staates, das Wohler-
gehen seiner Bürger zu maximieren: Nicht eine gerechte Verteilung ist das Ziel, sondern größtmögliches 
Wohlergehen; Gerechtigkeit ist lediglich der Maßstab zur Entscheidung von Verteilungsfragen, also 
wem bei begrenzten Gütern wie viel von jedem Gut zukommen soll. 
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Beispielsweise stehen Wohlstand, also verfügbares Einkommen und Vermögen, und Wohlergehen empi-
risch unbestreitbar in positivem Zusammenhang.  Wenn nun aber, wie es bei der prinzipiell geforderten 5

Gleichverteilung der Fall wäre, niemand einen Anreiz hat, sich um etwas zu bemühen, also sich z. B. bei 
der Arbeit anzustrengen, weil das Ergebnis keinen Einfluss auf sein Wohlergehen hat, da es automatisch 
gleich auf alle verteilt wird, ergeht es sicher jedem Einzelnen schlechter als in einem gewissen Zustand 
ungleicher Verteilung. In diesem Zustand ungleicher Verteilung ist also selbst der am schlechtesten Ge-
stellte glücklicher als im Zustand der absoluten Gleichverteilung. Nachdem aber der Einzelne immer 
den Zustand bevorzugt, der ihm – unabhängig von der allgemeinen Verteilung – das größere Wohler-
gehen verschafft, sind also auch Ungleichheiten erwünscht, die nicht auf individuelle Verantwortung 
zurückzuführen sind, aber das Wohlergehen jedes Einzelnen steigern. 

Prinzip der wohlergehensmaximierenden gerechten Verteilung 
Gewisse Ungleichheiten sorgen also dafür, dass es allen besser geht. Ungleichheiten, die aufgrund der 

Maxime der Steigerung des Wohlergehens jedes Einzelnen entstehen, dürfen also auch ohne individuel-
le Verdienste bestehen. Weil aber niemand – unter der Annahme nicht vorhandener individueller Ver-
dienste und Verantwortlichkeit – etwas dafür kann, dass es ihm aufgrund dieser Ungleichheiten schlech-
ter geht als anderen, muss eine gerechte Verteilung immer das Wohlergehen der jeweils am schlechtesten 
Gestellten maximieren. Als Prinzip der wohlergehensmaximierenden gerechten Verteilung ergibt sich 
eine sogenannte Leximin-Verteilung des Wohlergehens. 

Leximin-Verteilung des Wohlergehens 
Die Leximin-Verteilung beschreibt die Verteilung, bei der das individuelle Wohlergehen der jeweils 
schlechter Gestellten maximiert wird, sodass auf jeder Stufe weder jeweils schlechter Gestellte besser 
gestellt werden können durch eine Schlechter-Stellung von vorher und nachher besser Gestellten, z. B. 
durch Umverteilung von Gütern, noch eine Besser-Stellung Einzelner möglich ist, ohne jemanden 
schlechter Gestellten schlechter zu stellen. 

Dies kann man sich als einen Prozess denken, bei dem das Glück der am schlechtesten Gestellten ma-
ximiert wird, anschließend das Glück der am zweit-schlechtesten Gestellten und so weiter.  Vorstellen 6

kann man sich auch alle möglichen Zustände in Form von Vektoren denken. Diese Vektoren enthalten 
die Wohlergehens-Werte aller Individuen in diesem Zustand. Gegeben diese Vektoren ist genau der Zu-
stand gerecht, dessen Vektor im Vergleich mit allen anderen den größten kleinsten Wert aufweist. Gibt 
es mehrere Zustände mit dem gleichen im Vergleich mit allen anderen größten kleinsten Wert, ist von 
diesen Zuständen der vorzuziehen, dessen zweit-kleinster Wert im Vergleich der größte ist. Gibt es wie-
derum mehrere gleiche größte zweit-kleinste Werte, so ist der dritt-kleinste Wert zu vergleichen, und so  

 Es gibt Diskussionen, ob dieser allgemein anerkannte positive Zusammenhang ab einem bestimmten Wohlstands-Niveau 5

schwächer wird oder sogar ganz verschwindet (sog. Easterlin-Paradox). Allgemein scheint aber ein stets positiver Zusammen-
hang von Wohlstand auf Wohlergehen, der mit zunehmendem Wohlstand immer kleinere Auswirkungen hat, plausibel.

 Nachdem bei einer solchen Runden-weisen Maximierung aber die am schlechtesten Gestellten theoretisch die am zweit-6

schlechtesten Gestellten überholen könnten, garantiert ein solches Vorgehen kein gerechtes Ergebnis und wird hier nur zur 
vereinfachten Erklärung verwendet.
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weiter, bis ein einziger Vektor im Vergleich den größten der auf dieser Stufe verglichenen Werte hat. 
Dies ist der Vektor, der das Ziel des größtmöglichen Wohlergehens nach der Leximin-Verteilung erfüllt. 

Es sind also nur solche Unterschiede akzeptabel, die jeweils schlechter Gestellten zu Gute kommen oder 
deren Verringerung niemanden, der schlechter gestellt ist, besser stellen kann. 

Erläuterungen 

Unterschiede zu Rawls’ Differenzprinzip 
Zur Verdeutlichung sei hier auf einige Unterschiede zum von John Rawls in seiner Theorie der Gerech-
tigkeit vertretenen Differenzprinzip als gerechtes Prinzip der Verteilung hingewiesen. 

Erstens geht es Rawls beim Differenzprinzip um die Verteilung von Gütern, während das hier aufge-
stellte Prinzip der glücksmaximierenden gerechten Verteilung in erster Linie eine bestimmte Verteilung 
von Wohlergehen impliziert (s. u.). 

Zweitens ist das Leximin-Prinzip im Vergleich zu Rawls’ Maximin-Prinzip umfassender: Letzteres würde 
nur auf das Wohlergehensniveau der Unglücklichsten achten, während ersteres auch die Wohlergehens-
niveaus aller Glücklicheren mit einbezieht. 

Drittens dürfen nach dem hier vertretenen Prinzip auch Unterschiede bestehen, die nicht den am 

schlechtesten bzw. schlechter Gestellten zu gute kommen, und zwar wenn es nicht möglich ist, durch 
eine Verringerung der Unterschiede das Wohlergehen von schlechter Gestellten zu steigern. Würden 
Unterschiede verringert, ohne dass damit Unglücklicheren zu mehr Glück verholfen wird, widerspräche 
das dem in der ersten Prämisse geforderten Ziel größtmöglichen Wohlergehens für jeden Einzelnen. 

Vereinbarkeit des Prinzips der wohlergehensmaximierenden gerechten Verteilung mit individuel-
len Verdiensten 
Bei der Entwicklung des Prinzips der gerechten Verteilung wurden individuelle Verdienste und Verant-
wortlichkeit bisher vernachlässigt. Nun soll gezeigt werden, dass individuelle Verdienste im hier be-
schriebenen Verteilungsprinzip in allen politisch bedeutsamen Fällen trotzdem enthalten und mit ihm 
vereinbar sind. 

Verdienste können nur von einer Gesellschaft definiert und als solche angesehen werden, nicht von dem 
Einzelnen, der sie erbringt. Niemand würde einen erfolgreichen Mord als individuelles Verdienst anse-
hen, auch wenn es der Mörder selbst womöglich tut. Genauso wenig sind Ergebnisse eines mehr oder 
minder freien Markts durch Verdienste gerechtfertigt, da sich Preise, also etwa Löhne oder Gewinne, 
durch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage bilden und nicht aufgrund bestimmter Leistungen 
oder Anstrengungen. Was verdienstvoll ist und somit als gerechter Unterschied gerechtfertigt werden 
kann, ist von der Gesellschaft zu definieren und nicht von jedem Einzelnen oder irgendwelchen dafür 
nicht geschaffenen Institutionen. „Faulheit“ oder „nutzlose Interessen“ z. B. werden ausschließlich von 
der Gesellschaft definiert – Wohlergehensunterschiede, die sich also daraus ergeben, liegen nicht in der 
individuellen Verantwortung. 
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Gegeben Wohlergehen als Ziel jedes Einzelnen und daraus folgend auch des Staates, muss in einer ge-
rechten Gesellschaft als Verdienst das Ergebnis einer verallgemeinerbaren Handlung gesehen werden, 
die zur Steigerung des Wohlergehens geführt hat. Eben solche individuellen glücksfördernden Verdiens-
te aber sind bereits durch das Prinzip der wohlergehensmaximierenden gerechten Verteilung abgedeckt: 
Denn diese Verteilung lässt Unterschiede immer zu, wenn sie zur Glücksförderung der schlechter Ge-
stellten beitragen. Ist also beispielsweise bei einem Erwerbstätigen aufgrund höherer Anstrengung ein 
höheres Einkommen angemessen, also verdient, trägt dieses höhere Einkommen durch Steuern zur Bes-

serstellung schlechter Gestellter bei. Gleichzeitig kommt dem Erwerbstätigen aufgrund dieser Anstren-
gungen, also individueller Verdienste, ein höheres Einkommen zu als jemandem, der sich nicht an-
strengt. 

Die Leximin-Verteilung als Prinzip der wohlergehensmaximierenden gerechten Verteilung berücksich-
tigt also auch individuelle Verdienste. Andere möglicherweise denkbare Handlungen, die auch Wohler-
gehensunterschiede verursachen und ausschließlich in individueller Verantwortung liegen, sind tatsäch-

lich nicht berücksichtigt – ihre Relevanz erscheint aber so gering, dass sie keinen großen Einfluss auf die 
Form der gerechten Verteilung haben. Selbst mit Berücksichtigung solcher gerechtfertigter Wohlerge-
hensunterschiede hätte also eine gerechte Verteilung des Wohlergehens annähernd die Form einer Le-
ximin-Verteilung. 

Freiheit und Verantwortung 
Wie in der vierten Prämisse festgestellt, ist der Anteil individueller freier Einwirkungsmöglichkeiten 
sehr gering bei allen Handlungen und ihren Auswirkungen auf das persönliche Wohlergehen. Im Ex-
trem ist es nicht abwegig zu argumentieren, dass der Mensch keinen freien Einfluss auf sein eigenes 
Wohlergehen hat. Der Mensch trägt also zu einem sehr geringen Teil oder vielleicht auch gar nicht vor-
handenen Anteil Verantwortung für sich und sein Handeln und seine Entscheidungen. 

Das Prinzip des größtmöglichen Wohlergehens impliziert aber trotzdem die gesellschaftliche Notwen-
digkeit von Verantwortung als Ordnungsprinzip. Es ist davon auszugehen, dass eine Gesellschaft ohne 
das Prinzip individueller Verantwortung insgesamt unglücklicher ist als eine, in der – eigentlich unge-
rechtfertigterweise – dem Einzelnen in einem gewissen Maße Verantwortung für seine Handlungen zu-
gerechnet wird. 

Ebenso lässt sich sowohl theoretisch als auch durch die Glücksforschung empirisch eindeutig zeigen, 
dass (empfundene) Freiheit glücklich macht. Freiheit ist also auch unter den Prinzipien der Wohlerge-
hensmaximierung und der gerechten Verteilung nach dem Leximin-Prinzip das wichtigste Gut für jeden 
Einzelnen. 

Hilfsverteilungen von Gütern 
Das beschriebene Prinzip der wohlergehensmaximierenden gerechten Verteilung beschreibt eine Vertei-
lung des individuellen Wohlergehens. Es sagt aus, welches Niveau an Wohlergehen für jeden Einzelnen 
gesellschaftlich gerecht ist, da wegen der Begrenztheit der Ressourcen maximales Glück nicht realisierbar 

ist. Dieses Prinzip ist aber praktisch schwer umsetzbar: Ein Staat, der versucht, genau zu erfassen, wie 
glücklich jeder seiner Bürger ist, ist ein totalitärer Staat und widerspricht somit seinem Ziel des größt-
möglichen Wohlergehens, da Freiheit – die ein solcher totalitärer Staat per definitionem nicht in ausrei-
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chendem Maße ermöglicht – das wichtigste Gut für das Wohlergehen eines jeden ist. Ein Staat kann 
und darf nicht wissen, wie viel genau wovon jeder Einzelne individuell für sein Wohlergehen braucht. 

Ein Staat muss sich deshalb immer mit der Annahme der Gleichheit der Bürger begnügen, wenn nicht 
abstrakte Gründe für individuelle Berücksichtigung sprechen, wie beispielsweise bei Kranken oder Be-
hinderten. Es können auch keine Gründe Berücksichtigung finden, bei denen von einer Adaption aus-
gegangen werden kann, sodass im Ergebnis größeres Wohlergehen realisiert werden kann: So sollte ein 
Staat beispielsweise sicher niemandem wegen einer Vorliebe für teure Autos ein höheres Einkommen als 
einer (fiktiven) ansonsten gleichen Person ohne diese Vorliebe zukommen lassen. 

Deshalb muss die Gesellschaft demokratisch und wissenschaftlich fundiert diskutieren, welche Güter 
wie zum Wohlergehen der Bürger beitragen. Der Staat kann dann die Verteilung der Güter gemäß einer 
Leximin-Verteilung anstreben: Freiheiten, Rechte und Pflichten, Einkommen und Vermögen, Fähigkei-
ten und Chancen, Status und Anerkennung, alle Ressourcen, die Einfluss auf das Wohlergehen jedes 
Einzelnen haben, sind gerecht zu verteilen. 

Entscheidend ist aber letztendlich nicht die Verteilung jedes einzelnen Gutes für sich genommen, son-
dern die Gesamtausstattung eines jeden Einzelnen, aus der sich sein Wohlergehen ergibt. Schließlich 
dient die Verteilung der Güter quasi als Instrument zur Erreichung des eigentlichen Ziels, einer gerech-
ten Verteilung des Wohlergehens. 

Weitreichende Universalität 
Die hier entwickelten Prinzipien, Wohlergehen jedes Einzelnen als Ziel des Staates und eine Leximin-
Verteilung als gerechte Form der Verteilung des Wohlergehens, weisen einen hohen Grad an Universali-
tät auf, auch wenn sie abhängig sind von gewissen auf entwickelte westliche Staaten zutreffenden Kon-
zepten. 

Grundlegend ist natürlich die Annahme, dass Menschen sich als Individuen fühlen und sich als solche 
ich-bewusst betrachten; außerdem, dass eine Gesellschaft und ein sie umfassender Staat existiert, in dem 
Politik mit vollem Einfluss auf staatliche Entscheidungen und teilweisem Einfluss auf gesellschaftliche 
Bedingungen stattfindet. Ebenso werden Konzepte von Freiheit, Sicherheit, Verantwortung oder aber 
auch die Möglichkeit von Eigentum vorausgesetzt. Damit werden aber dennoch beinahe alle heute exis-
tierenden Gesellschaften von diesen Darstellungen abgedeckt. 

Deshalb sind die hier vorgestellten Prinzipien auch in vielen Hinsichten universell: Sie beschränken sich 
nicht auf bestimmte Umstände von Kulturen oder Gesellschaften, da etwa das Handeln nach der Ma-
xime des Besser-Gehens dem Menschen inhärent ist und nicht erst anerzogen wird oder aberzogen wer-
den könnte. Zwar kann die Ausgestaltung der realen Umsetzung der Wohlergehens- und Verteilungs-
prinzipien je nach Kultur unterschiedlich ausfallen – es mag z. B. Unterschiede geben, wie viele Anreize 
ein Einzelner braucht, um für andere wohlergehensfördernd, zum Beispiel als engagierter Arzt, tätig zu 
werden, und diese Unterschiede können u. a. kulturell bedingt sein. Das Prinzip, das das Ziel aller poli-
tischen und gesellschaftlichen Anstrengung zur Gestaltung des Zusammenlebens beschreibt, bleibt aber 
das gleiche. 

Das Verteilungsprinzip ist auch nicht nur auf einzelne Gesellschaften anwendbar, sondern auch auf die 
Menschheit als ganzes: Die globale Verteilung ist nach diesem Prinzip zu bewerten; politische Prioritä-
ten wären danach zu setzen, wie weit die reale, existierende Verteilung von der gerechten Verteilung ab-
weicht. Dass das Leximin-Prinzip global gesehen weit weniger Realität ist als beispielsweise in Deutsch-
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land, ist schnell festzustellen. Die Bekämpfung der globalen Armut sollte also eigentlich das oberste Ziel 
einer gerechten Politik sein. 

Außerdem können nicht nur Verteilungen zu einem bestimmten Zeitpunkt bewertet werden, sondern 
natürlich auch intertemporale Verteilungen. Was wir als Generationengerechtigkeit kennen, muss also 
ebenfalls nach dem Leximin-Prinzip definiert werden: Zum Beispiel ist die Ausbeutung der Rohstoffe, 
ohne damit Perspektiven der Energieerzeugung für zukünftige Generationen zu schaffen, sicher nicht 
gerecht. 

Ebenso ist zu überlegen, ob sich das Prinzip gerechter Verteilung auf Menschen beschränkt oder nicht 
auch auf Tiere, zumindest solche mit Ich-Bewusstsein, übertragen werden müsste. Aus Sicht der Ge-
rechtigkeit ist beispielsweise schwierig zu argumentieren, warum Schweine, die ähnliche kognitive Fä-
higkeiten wie Menschenaffen aufweisen, für Menschen zur Nahrung sterben müssen sollen. 

Berücksichtigung der Ergebnisse der Glücksforschung 
Bei der gerechten Verteilung der Güter sind auf jeden Fall die Ergebnisse der sogenannten Glücksfor-
schung zu berücksichtigen. Mit deren Hilfe ist sowohl besser das Ziel der Wohlergehensmaximierung zu 
erreichen, weil Staat, Politik und Gesellschaft besser einschätzen können, wessen Wohlergehen sie durch 
welche Maßnahmen am besten beeinflussen können, als auch das Ziel der gerechten Verteilung, weil 
besser beurteilt werden kann, welche Umstände tatsächlich für welches Wohlergehensniveau sorgen. 

So macht beispielsweise Arbeitslosigkeit sehr stark und lange unglücklich – dies ist dann auch etwa bei 
Abwägungen über Kündigungsschutz-Regelungen stark zu gewichten und bei der Höhe des Arbeitslo-
sengeldes entsprechend zu berücksichtigen. 

Dabei ist aber immer zu beachten, dass ein wohlergehensmaximierender Staat allen Menschen immer 
genügend Freiheiten lässt, das Leben nach eigener Entscheidung zu führen und zu gestalten, weil ein 
Staat, genauso wie jeder andere Außenstehende, in den meisten Fällen nicht wissen kann, was das 
Wohlergehen des Einzelnen wirklich steigert. Doch selbst wenn ein Staat solche Entscheidungen immer 
richtig treffen könnte, ergäbe sich daraus keine Maxime der staatlichen Planung des Lebens jedes Ein-
zelnen, weil für jeden Menschen die Freiheit in seinen Entscheidungen als solche unabdingbar ist für das 

Wohlergehen. Die Ergebnisse der Glücksforschung können also helfen, richtige Rahmen zu setzen und 
gerechte und wohlergehenssteigernde Politik zu machen, müssen aber dabei immer die Freiheit als Vor-
aussetzung für das Wohlergehen berücksichtigen. 

Beispielhafte Anwendungen 

Verteilung von Einkommen und Vermögen 
Die Verteilung von Einkommen und vor allem die Verteilung von Vermögen in Deutschland entspricht 
eindeutig keiner wohlergehensmaximierenden gerechten Verteilung. Es kann als sicher gelten, dass Geld 
abnehmenden Grenznutzen hat, dass also einen Millionär hundert Euro zusätzlich weit weniger glück-
lich machen als einen Arbeitslosen. Auch kann davon ausgegangen werden, dass Manager, Unterneh-
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mer, Banker, Ärzte und Anwälte auch bei geringerem Einkommen, also z. B. bei höheren Steuern, glei-
chen Einsatz für die Gesellschaft bringen würden. Eine gleichere Verteilung von Einkommen und Ver-
mögen ist nach dem Wohlergehens- und Gerechtigkeitsprinzip auf jeden Fall anzustreben. 

Erbschaftssteuer 
Niemand kann etwas dafür, ob man erbt oder nicht, ob man reiche Verwandtschaft hat oder nicht. Un-
terschiede durch Erbschaften sind dementsprechend nicht durch individuelle Verdienste begründbar 
und sollten nur insoweit geduldet werden, wie sie durch vernünftige Vermögensplanung bis zum Le-
bensende – und damit z. B. auch höheres Erbschaftssteueraufkommen – zur Steigerung des Wohlerge-
hens der schlechter Gestellten beitragen: Würde man Erbschaften komplett sozialisieren, wäre niemand 
mehr dadurch motiviert, dass man seinen Kindern etwas hinterlassen kann, und es bestünde somit we-
niger Anreiz für alte Menschen, ihr Vermögen vernünftig einzusetzen, Firmen, die sie besitzen, in einem 
für die Gesellschaft dienlichen Weg weiter zu führen und Investitionen zu tätigen. Das Wohlergehen  
von schlechter Gestellten könnte also nur in geringerem Maße gesteigert werden wegen geringerer Um-
verteilungen, z. B. durch eine Erbschaftssteuer, und auf lange Sicht wahrscheinlich auch durch langsa-
meren technischen Fortschritt. 

Die Anreize zum langfristig gerechten und wohlergehenssteigernden Umgang mit Vermögen wären al-
lerdings auch bei höheren Erbschaftssteuern gegeben, sodass etwa in Deutschland eine gerechte Erb-
schaftssteuer sicher weitaus höher läge als derzeit. 

Fokussierung auf die in der Gesellschaft am schlechtesten Gestellten 
Nach dem Leximin-Prinzip ist in erster Linie das Niveau der am schlechtesten Gestellten ausschlagge-
bend. Eine Gesellschaft muss deshalb die größte Anstrengung darauf verwenden, das Wohlergehensni-
veau der Unglücklichsten anzuheben. 

Dies impliziert beispielsweise einen anderen Umgang mit Arbeitslosigkeit, aktive Hilfen für unfreiwillig 
Obdachlose, bessere Behandlung und Betreuung von psychisch Kranken und allgemein ein anderes 
Konzept gegen Armut, das die geringe Verantwortung des Einzelnen an seiner Situation anerkennt und 
deshalb vor allem versucht, die institutionellen Rahmenbedingungen wie den Arbeitsmarkt und ein we-
nig auf die Schwächsten achtendes Bildungssystem zu ändern. 

Grundsicherung durch negative Einkommenssteuer 
Um ein höheres Niveau für die am schlechtesten Gestellten zu erreichen, sollte beispielsweise das Sys-
tem der bedingten Grundsicherung ersetzt werden durch ein System der bedingungslosen Grundsiche-
rung, die allen Bürgern garantiert ist und somit viel Unglück abmildern kann, das durch Überprüfung, 
Demütigung und gesellschaftliche Stigmatisierung entsteht. Dies könnte etwa durch ein Modell der 
negativen Einkommenssteuer realisiert werden. 

Auch sollte das Niveau der Grundsicherung bedeutend höher sein als derzeit. Dies wäre, wie bei der 
Einkommens- und Vermögensverteilung beschrieben, durch größere Umverteilung bzw. auch durch 
Verhinderung der Entstehung von solch großen Unterschieden möglich, ohne dass das allgemeine 
Wohlstands- und damit Wohlergehensniveau sinkt. 
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Grundversorgung durch öffentliche Versorgung 
Durch öffentliche Versorgung kann ein hohes Niveau Gütern ermöglicht werden, die allen zur Verfü-
gung stehen sollen, da Selektion nach Status oder Wohlstand, wie sie auf privaten Märkten immer statt-
findet, verhindert werden kann oder zumindest nur abgemildert vorhanden ist. 

Ein hohes Niveau der Grundversorgung von Gütern kann z. B. auch über progressive Tarife erreicht 
werden. So sollten etwa Strom, Gas oder Wasser, die in gewissem Umfang essentielle Güter des Lebens 
sind, in Höhe eines gewissen Freibetrags für alle gleichermaßen zur Verfügung gestellt werden, und ab 
Erreichen dieses Grundfreibetrags dann nach progressiven Tarifen zu bezahlen sein. Denn auch so 
könnte ein hohes Niveau der am schlechtesten Gestellten garantiert werden, ohne die durch manche 
Ungleichheiten entstehenden Wohlergehenssteigerungen unberücksichtigt zu lassen. 

Ganztages-Gesamtschule 
Wenn niemand etwas dafür kann, als Kind welcher Eltern man geboren wird, in welchem Umfeld man 
aufwächst oder welche Umgebung zum Lernen man bekommt, muss versucht werden, denjenigen, die 
dadurch benachteiligt werden, durch staatliche Bildungseinrichtungen wie Schule oder auch, bei jünge-
ren Kindern, in Krippen und Kindergärten, ein glücklicheres Leben zu ermöglichen. 

Dies führt zum Beispiel zur Forderung nach einer Ganztages-Gesamtschule. Ganztags, weil nur so Be-
nachteiligungen durch das soziale Umfeld – manche Eltern lesen mit ihren Kindern, andere setzen sie 
vor den Fernseher – entgegnet werden kann. Gesamtschule, weil nur dann Segregation nach sozialen 
und anderen Kriterien und somit Ungerechtigkeiten, die insgesamt nicht wohlergehensfördernd sind – 
Gymnasien sorgen keineswegs für ein allgemein höheres Leistungsniveau –, verhindert werden können. 

Fokussierung auf die global am schlechtesten Gestellten 
All das bisher Beschriebene zeigt zwar wichtige Wege für eine bessere und gerechtere Gesellschaft auf. 
Die größte Ungerechtigkeit, der gerade reiche Nationen wie Deutschland entgegentreten müssen, ist 
aber die globale Ungleichheit. Ein Kind in Afghanistan und ein Kind in Luxemburg können beide 
nichts für ihre Herkunft. Und doch entscheidet genau diese Herkunft zum Großteil darüber, wie glück-
lich sie werden können. Deshalb ist die Bekämpfung der globalen Ungleichheit und insbesondere die 
Besserung der Umstände für die Menschen, denen es auf der Erde am schlechtesten geht, die Haupt-
aufgabe gerechter Gesellschaften. 

Dabei ist aber darauf zu achten, auf welchem Weg man diese Ungerechtigkeit bekämpfen kann. Hilfe 
von außen wird kein stabiles, gesundes System wohlhabender Gesellschaften erzeugen. Es müssen also 
Wege gefunden werden, wie Entwicklungen angestoßen und begleitet werden können, die in Staaten 
münden, in denen Menschen nachhaltig ein hohes Wohlergehen erfahren. Diese Wege müssen aber 
gleichzeitig dafür sorgen, dass den Menschen und Staaten, denen geholfen wird, ihre Autonomie erhal-
ten bleibt, da sich nur so wirklich glücklich machende Systeme entwickeln können. 
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